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Änderung des § 14 der Zweckverbandssatzung des 
Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 

Beschlussvorschlag: 

Die Beschlussempfehlung ergibt sich aus den Beratungen. 

Vorbemerkungen: 

Der Rhein-Sieg-Kreis ist Mitglied des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg. 

§ 14 der VRS-Zweckverbandssatzung in der derzeitigen Fassung lautet wie folgt: 

(1) 'Die Erhebung einer Verbandsumlage bei Tarifauflagen nach den einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen (derzeit: Artikel 1 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung 

(EWG) Nummer 1191/69 F 91) bedarf einer gesonderten Entscheidung der Verbandsversammlung 

im_ Einzelfall. Die Entscheidung bedarf einer Mehrheit von %. der. anwesenden Mitglieder .der. 

Verbandsversammlung. 

(2) Sollte vom Zweckverband aus allgemeinen politischen oder wirtschaftlichen Erwägungen heraus 

eine Tarifauflage i.S. der. einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (derzeit: v. Art 2 Absatz 5 VO 

(EG) 1191/69 F 91) beschlossen werden, so beschränkt sich der Ausgleichsanspruch der 

Verkehrsunternehmen auf den Ausgleich nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen 

(derzeit: Artikel 11 Absatz 1 VO (EG) 1191/69 F 91). Diese Beschränkung der 

Ausgleichsverpfiichtung ist in den Kooperationsverträgen zwischen dem Zweckverband und den 

Verkehrsunternehmen festzuschreiben. 

(3) Die Zweckverbandsmitglieder können die von ihnen nach § 14 Absatz 1 aufzubringenden 

Umlagebeträge um die folgenden Beträge kürzen: 

a. Freiwillige unmittelbare und mittelbare Leistungen an die am Verkehrsverbuna' beteiligten 

Verbundverkehrsunternehmen, soweit sie bei diesen zu einer Minderung der Fehlbeträge 

aus dem Verbundverkehr geführt haben. 
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b. Bei Verkehrsbetrieben, die mit anderen Betrieben, z.B. Versorgungsbetrieben, zu einem 

Unternehmen zusammengefasst sind, oder die als Organgesellschaft eines anderen 

Unternehmens geführt werden, um das positive Ergebnis der anderen Betriebe oder 

Unternehmen, soweit es zur Abdeckung des Fehlbetrages verwandt worden ist 

In Höhe der durch das Verbandsmitglied vorgenommen Kürzung erlischt der Anspruch des 

Zweckverbandes. 

Danach gilt derzeit Folgendes: 

Der Beirat der V R S GmbH (100%ige Tochtergesellschaft des ZV VRS), in dem alle 
Verbundverkehrsunternehmen Mitglied sind, erarbeitet einen Vorschlag für die 
Tariffortschreibung für den Zweckverband. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
entscheidet letztlich über den Vorschlag und setzt die Tarife formal fest, d.h. er kann 
insbesondere aus allgemeinen, politischen und/oder wirtschaftlichen Erwägungen heraus die 
Tarife festlegen. Er kann dabei aber auch mit einer Tarifauflage bestimmen, dass und in welchem 
Umfang der vom Beirat der V R S GmbH erarbeitete Tarifvorschlag.unterschritten wird. .. . ; 

Soweit vom Zweckverband eine Tarifauflage beschlossen wird, haben die Verkehrsunternehmef (< 
unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausgleichsanspruch gegen den V R S , Dieser wiederum 
ist beschränkt entsprechend der Regelung in § 14 Absatz 2. Dieser Anspruch mUss dann -
soweit er berechtigt ist - vom V R S ausgeglichen werden, mit der Folge, dass der V R S sich 
wiederum bei seinen Mitgliedskörperschaften schadlos halten muss. Um dies zu erreichen, muss 
eine Verbandsumlage erhoben werden. Die Erhebung einer Verbandsumiage bei derartigen 
Tarifauflagen bedarf einer gesonderten Entscheidung der Verbandsversammlung im Einzelfall, 
welche mit %-Mehrheit gefasst werden muss. 

E r l ä u t e r u n g e n : 

in verschiedenen Sitzungen hat sich die Zweckverbandsversammlung seit 2010 mit der VO (EU) 
1370/2007 und den daraus resultieren Anpassungserfordemissen für die eigene 
Zweckverbandssatzung befasst, mit dem Ergebnis, die als Anhang 1 beigefügten Änderungen 
des § 14 der Zweckverbandssatzung zu beschließen. In ihrer Sitzung am 30.09.2011 hat die 
Verbandsversammlung"des Zweckverbands V R S "den "als"Anhang 2 beigefügten Beschluss 
betreffend die Änderung des § 14 Zweckverbandssatzung V R S unter Gremienvorbehalt gefasst. ( 

§ 14n. F;sieht nunmehrFolgendes vor: •,, ' , •. * ,.• 

." in § 14 Absatz 1 ist zunächst grundsätzlich dargestellt, dass ÖPMV-Leisturigen im 
Verbundgebiet nur zum Gemeinschaftstarif des V R S durchgeführt werden dürfen und 
das'i" di'e" Anwendung/-"des ^ eine ~-gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung im Sinne der V O (EU) 1370/2007 darstellt. 

. § 14 Absätze 2 und 3 regeln sodann die Erarbeitung und Festlegung des VRS-(Höchst-
)Tarifes: Der Beirat der V R S GmbH (100%ige Tochtergesellschaft des ZV V R S ) , in dem 
alle Verbundverkehrsunternehmen Mitglied sind, erarbeitet einen Vorschlag für die 
Tariffortschreibung für den Zweckverband. Die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes entscheidet letztlich über den Vorschlag und setzt die Tarife formal fest, 

- • • d.h: • er kann insbesondere aus- allgemeinen-, • politischen und/oder-wirtschaftlichen 
Erwägungen heraus die Tarife festlegen. Er kann dabei aber auch mit einer Tarifauflage 
bestimmen, dass und in- welchem Umfang der vom Beirat der V R S GmbH erarbeitete 
Vorschlag unterschritten wird. 

• Die Folgen, die eintreten, wenn der vorgeschlagene Tarif unterschritten wird, ist in § 14 
Absätze 7-9 geregelt. In diesem Fall kann das betroffene Verkehrsunternehmen, wenn die 
Abweichung des von der Zweckverbandsversammiung beschlossenen Tarifs zu dem 
vom Unternehmensbeirat vorgeschlagenen Tarif zu einer Kostenunterdeckung bei dem 
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betroffenen Verkehrsunternehmen führt (die Einzelheiten zur Ermittlung des 
Ausgleichsbetrages finden sich in § 14 Absatz 8 sowie in der entsprechenden „Richtlinie 
zur Tariffortschreibung und zur Berechnung von Ausgleichsleistungen nach § 14", Anlage 
3 zu Anhang 2), einen entsprechenden Antrag auf Ausgleich der Kostenunterdeckung 
stellen. 

• Ist der Antrag begründet, hat der V R S den Ausgleich zu leisten. Insofern ändert sich 
nichts gegenüber den bisherigen Regelungen. 

• Abweichend von den bisherigen Regelungen hat der Zweckverband V R S entsprechend § 
14 Absatz 10 dann von den Verbandsmitgliedern eine gebietskörperschaftsscharfe und 
somit verursachungsgerechte Umlage zu erheben, soweit dem Zweckverband andere 
Finanzmittel nicht zur Verfügung stehen. Anders als bisher hat dann der Ausgleich von 
der jeweiligen Gebietskörperschaft automatisch zu erfolgen. Es bedarf nicht eines 
gesonderten Beschlusses mit 3/4-Mehrheit, und es handelt sich auch nicht um eine 
Verbandsumlage, die alle betrifft. - - - -

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vorschrift grundsätzlich nicht ..nur die Busunternehmen,, 
sondern auch für die Schienenp'ersonennahverkehrsunternehmen - und damit z.B. auch für die 
DB Regio - gilt. Aufgrund dessen hat die Verwaltung beim ZV V R S nachgefragt, welche Risiken 
mit den Regelungen des § 14 verbunden sind. In dem als Anhang 3 beigefügten Schreiben führt 
der V R S aus, dass ein Ausgleichsanspruch nur dann entstehen kann, wenn ein Unternehmen 
einen entsprechenden Antrag stellt. Die Wahrscheinlichkeit einer derartigen Antragstellung sei 
minimal. Für den Fall, dass es doch wider Erwarten zu einer Antragstellung kommt, wird die 
finanzielle Belastung mit rund 228 T€ beziffert. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die 
Änderung des § 14 erforderlich ist, um die erforderliche Rechtssicherheit für alle Beteiligten 
herzustellen. 

Die Geschäftsführung des V R S hat aufgrund der in der Sitzung vom 30.09.2011 erklärten 
Gremienvorbehalte sowie einer Mitteilung der Bezirksregierung Köln als zuständige 
Aufsichtsbehörde um die Beschlussfassungen in den kommunalen Gremien gebeten. 

Um Beratung wird gebeten. 

(Ganseuer)' 

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 21.03.2012 

Anhänge: 

1 - Übersicht Änderungen §-14 Zweckverbandssatzung 
2 - Beschluss Verbandsversammlüng Zweckverband V R S 
3 - Schreiben V R S 



02.12.2011 
S a t z u n g d e s Z V V R S in d e r d e r z e i t a k t u e l l e n F a s s u n g 

- Auszug -
A k t u a l i s i e r u n g d e r S a t z u n g d e s Z V V R S in § 1 4 
( S t a n d : 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 ) 

§ 1 4 
V e r b a n d s u m l a g e b e i T a r i f a u f l a g e n 

(1) D ie E r h e b u n g e ine r V e r b a n d s u m l a g e bei Ta r i f au f i agen n a c h 
den e insch läg igen gese t z l i chen B e s t i m m u n g e n (de rze i t : A r t i ke l 
1 A b s a t z S In V e r b i n d u n g mi t A r t i ke l 2 A b s a t z 5 de r V e r o r d n u n g 
( E W G ) N u m m e r 1 1 9 1 / 6 9 F 91) b e d a r f e i n e r g e s o n d e r t e n 
E n t s c h e i d u n g de r V e r b a n d s v e r s a m m l u n g im E inze l fa l l . D ie 
E n t s c h e i d u n g beda r f e ine r Meh rhe i t v o n 3 / 4 ' d e r a n w e s e n d e n 
M i tg l i ede r de r V e r b a n d s v e r s a m m l ü n g . 

(2) So l l t e v o m Z w e c k v e r b a n d , a u s a l l g e m e i n e n po l i t i schen o d e r 
w i r t scha f t l i chen E rwägungen h e r a u s , e ine Ta r i f au f l age i. S . d e r 
e insch läg igen gese t z l i chen V o r s c h r i f t e n (de rze i t : v . A r t . 2 
A b s . 5 V O (EG) 1 1 9 1 / 6 9 F 91) b e s c h l o s s e n w e r d e n , so 
b e s c h r ä n k t s ich d e r A u s g l e i c h s a n s p r u c h d e r 
V e r k e h r s u n t e r n e h m e n auf d e n A u s g l e i c h n a c h den 
e n t s p r e c h e n d e n gese t z l i chen B e s t i m m u n g e n (de rze i t : A r t . 11 
A b s . 1 V O (EG) 1 1 9 1 / 6 9 F 9 1 ) . . 
D i e s e Besch ränkung d e r A u s g l e i c h s v e r p f i i c h t u n g ist in d e n 
K o o p e r a t i o n s v e r t r ä g e n z w i s c h e n d e m Z w e c k v e r b a n d und d e n 
V e r k e h r s u n t e r n e h m e n f e s t z u s c h r e i b e n . 

§ 1 4 
A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t ü b e r d i e A n w e n d u n g e i n e s 
G e m e i n s c h a f t s t a r i f s 

1. 
Innerhalb des „Verbundgebietes" dürfen Personenverkehrsleistungen 
im ÖPNV nur zum Gemeinschaftstar i f des Verkehrsverbundes Rhein-
Sieg (VRS-Tarif) in seiner jewei ls gültigen und genehmigten Fassung 
angeboten und durchgeführt werden. Die Anwendung des VRS-Tar i f 
kann grundsätzlich eine gemeinwirtschaft l iche Verpfl ichtung im Sinne 
des Art ikels 2 lit. e der VO (EU) 1370/2007 darstei len, die tei lweise in 
die öffentl ichen Dienstleistungsaufträge (öDla) zwischen den lokalen 
Aufgabenträgern und den Verkehrsuntemehmen einbezogen ist. 

2. 
Mit der Entscheidung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
über die Fortschreibung des VRS-Tar i f gemäß § 3 Abs . 3 dieser Satzung 
wird der VRS-Tar i f auf der Grundlage des Art . 3 Abs. 2 VO (EU) 
1370/2007 erstmals für die Tari fanpassung für das Jahr 2011 gemäß 
dieser Al lgemeinen Vorschrif t als Höchsttarif festgelegt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wird der VRS-Tar i f auf der Grundlage der bis zum ... 
geltenden Best immungen beschlossen. Der Zweckverband kann 
insbesondere aus al lgemeinen politischen und/oder wirtschaft l ichen 
Erwägungen heraus im Rahmen der Al lgemeinen Vorschrift tarif l iche 
Verpf l ichtungen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 der VO (EU) 
1370/2007 festlegen und best immen, dass und in welchem Umfang der 
gemäß Abs . 3 erarbeitete Vorschlag der Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
GmbH fü r eine Tariffortschreibung nicht angewendet, also 
unterschritten wird. Die Ausgestal tung eines Ausgleichs fü r solche 
tarif l ichen Verpfl ichtungen ist in den Abs. 7 bis 9 geregelt. 



(3) D ie Z w e c k v e r b a n d s m i t g l i e d e r können ; d ie v o n i hnen n a c h 
§ 14 A b s . 1 a u f z u b r i n g e n d e n U m l a g e b e t r ä g e u m d ie f o l g e n d e n 
Be t räge k ü r z e n : 

a) F re iw i l l i ge unm i t t e l ba re und; m i t t e l ba re L e i s t u n g e n a n d ie a m 
V e r k e h r s v e r b u n d bete i l ig ten V e r b u n d v e r k e h r s u n t e r n e h m e n , 
s o w e i t s ie bei d i esen z u e i ne r M i n d e r u n g , d e r Feh lbe t räge a u s 
d e m V e r b u n d v e r k e h r g e f ü h r t h a b e n , 

b) B e i V e r k e h r s b e t r i e b e n , d ie m i t a n d e r e n B e t r i e b e n , z . B. 
V e r s o r g u n g s b e t r i e b e n , zu e i n e m U n t e r n e h m e n z u s a m m e n 
g e f a s s t s i nd o d e r d ie a ls O r g a n g e s e l l s c h a f t , e i n e s a n d e r e n 
U n t e r n e h m e n s g e f ü h r t w e r d e n , u m das pos i t i ve E r g e b n i s d e r 
a n d e r e n Be t r i ebe o d e r U n t e r n e h m e n , s o w e i t es z u r A b d e c k u n g 
des F e h l b e t r a g e s v e r w a n d t w o r d e n ist . ' 

In Höhe d e r du rch das V e r b a n d s m i t g l i e d v o r g e n o m m e n e n 
K ü r z u n g e r l i sch t de r A n s p r u c h des Z w e c k v e r b a n d e s . 
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3. 
Der Zweckverband bedient sich zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nach § 3 Abs . 2 bis 4 dieser Satzung der Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
G m b H , die den Gemeinschaftstar i f gemäß ihrem Gesel lschaftsvertrag 
vorbereitet und fortbildet. Zu beachten ist hierbei, dass sich das 
Tarifbi ldungsrecht der Verbundverkehrsunternehmen im 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg nach den jeweil igen gesetzl ichen 
Best immungen (derzeit: § 39 PBefG) richtet. Die 
Verbundverkehrsunternehmen haben per Kooperat ionsvertrag die 
Wahrnehmung der Aufgabe Festsetzung und Änderung des 
Gemeinschaftstar i fs auf die Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 
übertragen. Die Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH wird gemäß der 
"Richtl inie zur Tarif fortschreibung und zur Berechnung von 
Ausgleichleistungen nach § 1 4 " in Abst immung mit den 
Verbundverkehrsunternehmen dem Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg einen Vorschlag für eine Tariffortschreibung unterbreiten. 
Die hierzu erforderliche Zust immung der Verbundverkehrsunternehmen 
zur Tari f festsetzung und -fortschreibung erfolgt über den Beirat der 
G m b H , in dem alle Verbundverkehrsunternehmen Mitglied s ind. 

4. 
Die Erlöse aus der Anwendung des Gemeinschaftstari fs stehen im V R S 
den Verkehrsunternehmen, als Betreibern der Personenverkehrsdienste 
z u . Die Verbandsmitgl ieder und der Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg werden bei der Vergabe von Verkehrsdienst leistungen die 
Erlösverantwortung aus der Anwendung des Gemeinschaftstar i fs 
grundsätzlich bei den Verkehrsunternehmen belassen. 

5. 
Die Auftei lung der Erlöse aus der Anwendung des Gemeinschaftstar i fs 
erfolgt diskriminierungsfrei durch die Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
G m b H . Grundlage ist der jeweils, gültige Einnahmenauftei lungsvertrag, 
den jedes Verkehrsunternehmen zu unterzeichnen hat. Die Beratungsund 
Entscheidungsverfahren zuf Auftei lung der Fahrgelderlöse erfolgen 
ausschließlich über den Beirat der Verkehrsunternehmen, 
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6. 
Die V R S GmbH stellt über den Beschluss ihrer 
Gesel lschafterversammlung sicher, dass eine diskriminierungsfreie 
Mitgliedschaft im Beirat gewährleistet ist. 

7. 
Gemäß § 13 Abs . 1 dieser Satzung ist die finanzielle Abwicklung von 
Verkehrsleistungen bei innerlokalen Verkehren alleinige Angelegenheit 
des Aufgabenträgers. Bei interlokalen Verkehren gemäß § 13 Abs . 2 
dieser Satzung f indet eine pauschalierte Aufwandabdeckung zwischen 
den beteil igten Aufgabenträgern statt. Dementsprechend sollen 
Ausgleichspfi ichten gemäß.Abs. 2 grundsätzlich ebenfalls von den für 
den ÖPNV sowie den SPNV zuständigen Aufgabenträgern im Rahmen 
von zwischen ihnen und den Verbundverkehrsunternehmen bilateral 
abgeschlossenen öDIa abgewickelt werden. Im Fall von 
zweckverbandsangehörigen Aufgabenträgem, die mit sie bedienenden 
Verbundverkehrsunternehmen keinen öDIa vereinbart haben, oder 
wenn Aufgabenträger bzw. sonstige ausgleichsgewährende 
Gebietskörperschaften nicht Mitglied des Zweckverbandes 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg s ind, wirkt der Zweckverband auf den 
Abschluss entsprechender Ausgleichsregelungen zwischen diesen und 
den Verkehrsunternehmen hin. 

8. 
Wenn der Zweckverband ab .01.01.2011 eine tarifl iche Verpfl ichtung 
gemäß Abs . 2 erteilen soll te, gewährt er den Verkehrsunternehmen auf 
Antrag einen Ausgleich gemäß Abs . 9, es sei denn, ein Ausgleich für die 
tarifl iche Verpfl ichtung ist in die öDIa der lokalen Aufgabenträger -
Kreise und kreisfreie Städte - oder sonstiger ausgleichsgewährender 
Gebietskörperschaften mit den Verkehrsunternehmen einbezogen. Das 
Verbundverkehrsunternehmen hat bei der Antragstel lung 
nachzuweisen, dass keine Ausgleichsleistungen von einem anderen 
.Aufgabenträger oder einer sonstigen ausgleichsgewährenden 
Gebietskörperschaft über einen ÖDIa gewährt werden. Hierzu können 
entsprechende Erklärungen der Aufgabenträger bzw. ggf. betroffener 
sonst iger Gebietskörperschaften vorgelegt werden. 
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9. 
Der Ausgleich gemäß Abs . 8 ist beschränkt auf demgemäß den 
nachfolgenden Vorschri f ten zu ermittelnden (Dif ferenz-)Betrag. Die 
Berechnung und Ermitt lung der Ausgleichsbeträge erfolgt anhand der 
Vorgaben des Anhangs der VO (EU) Nr. 1370/2007. Der 
Ausgleichsbetrag bemisst sich nach der Differenz zwischen den 
E innahmen, die sich auf Basis des jeweils letzten vor einer tarif l ichen 
Verpf l ichtung gemäß Abs. 2 geltenden Tarifs multipliziert mit dem nach 
der "Richtl inie zur Tariffortschreibung und zur Berechnung von 
Ausgleichsleistung nach § 14" berechneten modifizierten 
Aufwandsindex ergeben, und den Einnahmen, die sich auf Basis des 
Höchsttarifs ergeben. Der Ausgleich ist zur Vermeidung einer 
Überkompensation begrenzt auf den Differenzbetrag sämtl icher Erlöse 
für die im VRS erbrachten Verkehrsleistungen zu den für die Erbringung 
der Verkehrsleistung erforderlichen Kosten des Unternehmens 
zuzüglich eines angemessenen Gewinns. Weil davon ausgegangen wird, 
dass die vom Zweckverband zU gewährenden Ausgleichszahlungen 
keine Umsatzsteuer auslösen, sind bei den vorstehenden Parametern 
Nettobeträge anzusetzen. Einnahmen und Kosten der 
Verbundverkehrsunternehmen sind durch eine unabhängige v o m 
Zweckverband zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu 
test ieren. Die Details derAntragste l lung und des 
Berechnungsverfahrens sind in der "Richtlinie zur Tarif fortschreibung 
und zur Berechnung von Ausgleichsleistung nach § 14" geregelt. 

10. 
Soweit der Zweckverband VRS Ausgleichszahlungen nach Abs . 8 zu 
leisten hat, ist von den Verbandsmitgl iedern eine gebietskörperscharfe 
und somit verursachungsgerechte Umlage zu erheben, soweit dem 
Zweckverband andere Finanzmittel nicht zur Verfügung s tehen. 

11 . ] 
Der Zweckverband wird die zuständigen Aufgabenträger und sonst ige 
ausgieichsgewährende Körperschaften über die Festlegung von 
tarif l ichen Verpf l ichtungen unterrichten. Er wird diejenigen 
Aufgabenträger und sonstigen ausgleichsgewährenden Körperschaften 
zudem unterr ichten, wenn gemäß den Abs . 8 und 9 
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Ausgleichsleistungen für Verkehrsleistungen in ihrem Gebiet gewährt 
werden. 

I' 

i 
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Gegenstand; 
Anpassung der Satzung des Zweckverbandes VRS an die Vorgaben der V O 
(EU) 1370/2007 
4, Satzung zur Änderung der Zweckverbandssatzung des Zweckverbandes 
Verkehrsverbund Rhein Sieg 

Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung beschließt unter dem Vorbehalt der Zus t im
mung der Mitglieder des Zweckverbandes VRS die als Anlagen 2 und 3 be i 
gefügte Änderung des § 14 der Zweckverbandssatzung für den Zweckver 
band Verkehrsverbund Rhein-Sieg. 

Grundlage für den Beschluss bilden die §§ 7, 3, 9 und 20 des Gesetzes 
über kommunale- Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) In der Fassung der B e 
kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) 2Uietzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Mai 2009 (GV.NRW. S. 298, berichtigt GV. NRW. S . 
326) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst, f der G e 
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas 
sung der Bekanntmachung vom 14, Juli 1994 (GV. NRW. $ . 666) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380) 

Die Änderung der Zweckverbandssatzung' für den Zweckverband Verkehrs
verbund Rhein-Sieg tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

• Fortsetzung umseitig 
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Erläuterungen: 

Die Zweckverbandsversammlung hat sich bereits In mehreren Sitzungen mi t der VO 
(EU) 1370/2007 und den daraus, resultierenden Anpassungsnotwendigkelten für die. 
Zweckverbandssatzung beschäftigt. Ein gemeinsam vom Gutachter PWC und der VRS 
GmbH erarbeiteter verabschiedungsfähiger Beschiussvorschlag zur Anpassung des § 
14 der Zweckverbandssatzung einschließlich der Richtlinie zum Berechnungsverfahren 
für die Ausgleichsleistung nach § 14 Abs. 9 l iegt nunmehr vor. 

Der vorliegende Satzungs-/Richtl inienentwurf sollte bereits in der Sitzung der Ver
bandsversammlüng am 9.7.2010 unter TOP 1.2 (Drucksachennumrner 6-05-10-1,2) 
behandelt werden. Die Vorlage wurde zurückgezogen, da zum Beratungszeitpunkt 
noch kein positives Beratungsergebnis mit der finanzverwaltung vorlag. Mit Schreiben 
vom 2^.10.2010 hat der von der VRS GmbH beauftragte Gutachter PWC die Oberfi
nanzdirektion Rheinland (OFD) gebeten, die steuerliche Beurteilung vorzunehmen. Die 
OFD hat mit Schreiben vom 30.12.2010 zur steuerlichen Behandlung von Ausgleichs
zahlungen an Verbundverkehrsunternehmen Stellung genommen (Anlage 1) . Sie be
stätigt die ertrags- und Umsatzsteuer!iche Neutralität zukünftiger f inanzieller Aus-
gielchsleistungen der öffentlichen Hand an die VRS-Verkehrsunternehmen, soll te kos
tenadäquaten Tarifanpassungen durch die Verbandsversammlung nicht zugest immt 
werden. Im Auftrag der VRS GmbH hat der Gutachter zwischenzeitlich die OFD schritt-
lieh gebeten, den Inhalt des als Anlage 1 beigefügten Schreibens den nachgeordneten 
Finanzämtern mit der Bitte um Beachtung zur Kenntnis zu bringen. 

Dem Entwurf des neuen § 14 der Satzung liegt die Prämisse zugrunde, den VRS-Tar i f 
insgesamt als Al lgemeine Vorschrift über Höchsttarife auszugestalten. Zu berücksichti
gen ist dabei, dass grundsätzlich'die Verkehrsunternehmen über die V R S G m b H die 
Tarifbildung ausgestalten. Tarifvorgaben, die als gemeinwirtschaftliche Verpfl ichtung 
anzusehen wären, werden vom Zweckverband im Regelfall nicht ausgesprochen. Die 
Legaldefinition der Allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 2 lit. e VO 1370/07 verlangt 
allerdings nicht notwendig die Auferlegung einer gemeinwirtschaftlichen Verpfl ichtung. 
Denkbar ist daher auch, dass ein Tarif ais Höchsttarif festgelegt wird, der d e m Willen 
der Verkehrsunternehmen entspricht und somit keine "eigene" gemeinwirtschaftl iche 
Verpflichtung umfasst. Erst wenn der Zweckverband tarifpolitische Vorgaben macht 

. und abweichend vom Willen der Verkehrsuntemehmen tarifliche Verpfl ichtungen vor
gibt, beinhaltet die. Festsetzung des Höchsttarifs eine •gemeinwirtschaftliche Verpf l ich
tung und kann zu einem Ausgleich i. $ , d. Art . 3 Abs. 2 S, 2 VÖ 1370/07 führen. In 
Abs, 2 wird dieses durch Bezugnahme auf die vorgenannte Regelung und den dort 
verwendeten Begriff "tarifliche Verpflichtung" heraus gestellt, In diesem Fall wird ein 
Ausgleich ausschließlich für im Rahmen der Al lgemeinen Vorschrift festgelegte tarifli
che Verpfl ichtungen im VRS-Gemeinschaftstari f durch den ZV VRS gewährt . Dies gilt 
dann nicht, wenn ein Ausgleich in die Verträge mit dem 2V NVR bereits e inbezogen ist 
oder es künftig- gelingt, diesen in die Verkehrsverträge zwischen ZV NVR und EVU 
sachgerecht zu integrieren." Kommt keine vertragliche Regelung zustande, t ragen der 
ZV VRS bzw. die Verbandsmitglieder ein mögliches Ausgleichsrisiko. 

In Abs. 1 ist zur Klarstellung festgehalten, dass der VRS-Tari f zwar eine gemeinwirt
schaftliche V e r p f l i c h t u n g be inha l ten k a n n , a b e r ' n icht muss . - Z u d e m soll durch den 
gewählten Wort laut klargestellt werden, dass eine gemeinwirtschaftliche Verpfl ichtung 
auch Gegenstand eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDIa) sein kann . Ein 
Nebeneinander von Allgemeiner Vorschrift und öDIa ist auch in Art. 3 Abs . 2 S . 3 VO 
1370/07 vorgesehen. 
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Abs. 8 bestimmt, dass der Zweckverband nur dann einen Ausgleich an die Verkehrs
unternehmen zu gewähren hat, wenn eine tarifliche .Verpflichtung nach Abs, 2 vorliegt, 
die Verkehrsunternehmen einen Antrag auf Gewährung eines Ausgleichs stellen und 
der Ausgleich nicht vorrangig aus einem lokalen öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
finanziert wird. Das Instrument der Antragstellung dient dazu, den Anspruch auf Aus
gleichszahlung erst mit dem Bescheid über den Antrag zu begründen und bei fehlen
dem Antrag die steuerlichen Nachteile eines Anspruchs zu umgehen. 

Des Weiteren wurde auch die Richtlinie gemäß Abs, 9 überarbeitet. In Anpassung zum 
neuen Wortlaut des § 14 der Satzung wurde das Wort "Ausgleichsanspruch , r durch 
"Ausgleich" ersetzt. Daher richtet sich Ziffer 1 der Richtlinie ihrem Wortlaut nach nun
mehr nach § 14 Abs. 3 der Satzung. Ebenso musste Ziffer 2 der Richtlinie auf Grund 
der Änderungen der Allgemeinen Vorschrift angepasst werden. 

Darüber hinaus würde Ziffer 8 der Richtlinie im Hinblick auf die branchenübliche Kapi
talrendite abgeändert. Für die Ermittlung der branchenüblichen Kapitalrendite sollen 
grundsätzlich die "Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)" 

. angewandt, werden. Dabei sind kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Wagnis-
kosten einzubeziehen. Für die kalkulatorischen Zinsen gibt das BMWF in der V O PR Nr. 
4 /72 (Anhang 12) einen Höchstsatz von 6,5 % vor. Für das allgemeine Unternehmer
wagnis (= kalkulatorischer Gewinn) hat der BMWF keine Rieht- oder Höchstwerte fest
gelegt. In der Kommentierung wird orientiert an den früheren LSP eine Obergrenze 
von 4,5 % auf das betriebsnotwendige Kapital genannt. 

Vor dem Hintergrund der geplanten Allgemeinen Vorschriften der Aufgabenträger für 
die Ausgleichsleistungen für Ausbildungsverkehre sind zusätzlich geringfügige Anpas
sungen vorgenommen worden, die farblich (rot) gekennzeichnet sind. 

In Abst immung mit dem VRS-Gutachter PwC vertritt die Verbundgeseüschaft die Auf-
.... fassung, dass die Ausgleiche nach § l l a ÖPNVG NRW im- Rahmen der Al igemeinen 

Vorschrift genauso behandelt werden können, wie .die bisherigen Ausgleiche nach 
§4Sa PBefG. Eine "Einbeziehung in die Berechnungsformel für die Ausgleiche nach §14 
Abs. 9 ZV-Satzung Ist daher nicht erforderlich. Den Ausgleichsleistungen nach § l l a 
OPNVG NRW kommt Bedeutung nur bei der überkompensat/onsrechnung z u . Es wird 
deshalb vorgeschlagen, die Vorschrift In Ziffer 8 Spiegelstrich 2 der Richtlinie zur Ta
riffortschreibung im Zusammenhang mit der Überkompensationskontrolle aufzuneh
men. Des Weiteren wird-eine entsprechende Klarstellung in -Abs. 9--Satz-4 vorgenorrr-

- men,. da bei der Prüfung festgestellt wurde, dass § l 4 Abs,-9 Sa tz ' 4 -ZV-Sa tzung dre-
Frage aufwerfen könnte, an welchen Einnahmen bzw, Erlösen der dort angesprochene 
Differenzbetrag zu den Kosten zu messen ist, Gemeint sind hier nicht die Tariferlöse, 
sondern die in der Richtlinie zur Tariffortschreibung näher definierten (Gesamt«) Erlöse 
für die im VRS erbrachten Verkehrsleistungen; Darüber hlffaüs wi rd vorgeschlagen, ' 
§14 Abs. 8 ZV-Satzung zu ergänzen. Nach dessen Satz 2 soften die Unternehmen 
nachweisen, dass Ihnen keine anderweitigen Ausgleichsleistungen bezogen auf den 
Höchsttarif gewährt werden. Hiermit sind die öDIa angesprochen. Dies wird nunmehr 
in Abs. 8 Satz 3 klargestellt, Ausgleichsleistungen zu § I I a ÖPNVG NRW betreffen 
zwar auch eine Regelung über einen- speziellen Höchsttarif, Sie haben aber keinen 
Einfluss auf die Ausgleichsermittlung, sondern werden bei der Überkompensations
prüfung einbezogen. Daher ist diesbezüglich auch kein Nachweis bei Antragstel lung 
erforderlich. . . . . . . . . 

gez, Menzel 

Der Verbandsvorsteher 
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DtjaifinflMJtclIrelcfioji K'hciiuliurd 

»0,12.20 ia 

PrlcewaterftouseCoopereLegal j 
Aktiengesellschaft ReohfeanwalLsgeblläcir^fl '!"" 

Postfach 10 54 44 
40045 Düsseldorf 

ÄZw&okverband Verköftfaverbuiid Rhein-Steg, V^hnsvö r f rund Rnaln-
Sieg GmbH, Köin; 
UmsatÄSteusrliehe und srfragsfeuerlfefrö Befwndfung von Ausyl&kshs-
zahlunstti m Verbunduntemöhmen 

ihrSohraiben vom 22. 0^010-0.0546S35.oai; 
e-maii var* Härm Fracht! vüra 08.1^.2010; 
vorsöh. fcetef, Rttekspreichön mit Herrn Pracht! 

Sehr geehrte Dsmen und Herren, 
sehr ö^öhrter Hen* PreohU, 

mit ihrem v tg schreiben bitten Ste um eine steueirechsltche Elnscfiätewig 
von geplanten Änderungen In der Zwecltverbgndsateung und der darauf b<-<-
ruhendsn Ausgleichszahlungen. 

Der Ordnung heiber möchte (oh zunächst darguf hinwöteön» das« eine Aus
kunft mit Bindungswirkung gsm. § ö9 Abs. 2 AO nur von dem für das di§ 
AusgraJchssahfung erhait§nd$ Verkehrsuntemerimen zuständigen F t a s » ' 
amurteittwsrd$n k$nn. 

M&$rn$h\ kann ich Ihnen eine Auskunft erfeiten, wobei ich von folgender 

per Zweckverband VRS (ZV VRS) verpflichtet sich auf Grund der geplanten 
Änderung der zweekver&anclsätzifng sn bestimmte Verbundvsrfcehfeuntef-
nehmen Ausgleichszahlungen zu leisten- Die Änderung der Satzung srföigt 
auf Grundlage der EU-V01370/2007, 

Diö Aue$fäicfi82ahJung wird errechnet a,us cter Differenz zwischen cfem tat
sächlichen Tarif (Höchsttarif) und dem mit einem mcdifeieilen Aufwandsjn-
dex multiplizierten bisherigen f erft Hr wird begrenzt auf di© Dlfltefärws 2w:.-

AnlnilWKillW 

Sillium 

Gosen 
Tc!£fonti2£t877fl-a 

»•ftw/.(!nana<î i.fi(wjj<i 

Öd'enlUölWs tferk$lvtim!|£el: 
Ü-GAHWLlNieMÖ. lö. lö Wü 

\Vesll.B fttinwldorf 
BLZ.öaoSOQOö 

eproolß'yitftrt «gemein 
03.30 Uhr Jjisl̂ OüUhr 

fs 3Q UhfUiSls.ööühr 
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Oböi1iiw'm?(lfr<iiciiün HUoinl.uut 

sehen den tatsächlichen einnahmen (ohne Ausgieichszalilurtöj-der V«?r. 3ii.i2.zuio 
byndverkehrsiMernehmen und den für die ßmringutic.l dar voi kelirei«sr»iu W\ «n**«»w» a 
tetsschfioh entstandenen Kosten'zuzüglich eines angdHfles&enen <5<äw«\iiif. 

Die Ausgfetehszahlurtg wird durch den ZV VRS nur an diejein'^n Verbund* 
verköhrs-unteimhmen gezahlt, diö nicht bereits Aus^eichöz&hiuncjen durch 
die jeweiligen Aufgaftonlrager odor sonstige Ausgleich gewäihianrie G(a-
bietskoYpepschaften erhalten (Betrauungen / öffentliche oier tsUeisiungBaiif-
träse)' Piß SQ durch den ZV VRS geleisteter» Ausgielchaanlungen werden' 
durch eine göblefekörperscherfe und verureschunösgereolila Umlage von 
den jeweiligen Veröandemiigfiedem erhoben. 

JT 1. Ertraöstöüeriiühe Beurteilung: 

Das BMF hat mit-Schreiben vom G7.QI,2Q1Ö (jV C 7 ~ a 2?oö/üy/ioao;>j 
su der frage der Auswirkungen d&r EU-VO 137Ö/Ä0Ö7 auf diö erträg-
steuerliche Behandlung von Ausgleichszahlungen Stellung genommen. 
Danach tel für jeden Eto l fe l f zu entscheiden, ob die vereinjjsrungen 
zwischen den Qeeeltsehaftem bzw, den Trägern öffentlicher" Verkehrsun-
törnehmen schuldrechtlich oder geselföohaf tsrecntlfeh ausgeataltei wer
den, te gleiche muss m.E gelten, wenn die Vereinbarung nfohl durch 
den Gesellschafter bzw. Träger unmittelbar getroffen werden, sondern 
cites© Aufgabe durch einen Zweckverband übernommen wird, dessen 
Mifsiiöd er ist. 

Oq, die Aueglelchsfcahiung an ein Verfeurwtverkehrsunternehmön eines 
Trägers in dem hier vorliegend geplentert Sachverhalt „sebletskürpe?-
scharf und verursachungsgerechi" auf den entsprechendenTröger um« 
gefegt v/lrd untf ctem keine schufdreehtiiche Wefnbarun^ su-Grunde 
[legt, sind dö Ausgleichszahlungen des ZV VRS ei1rag$teuerlich ais Ein« 

• - lagen der jeweiligen Träger sn ihre Veri^ehreverbuncluntemöbmen su be
trachten. - . . . _ .. 

2. UmBötesteuerliche Beurteilung: 

Zur umsatzsteueriiehen Behandlung von Zuwendungen im Bereich dm 
• ÖPNV gilt ganz s;ll0$rn$in, dass finanideite Utetungen der für die öffent

liche Naohverfeehrebecfienung ajständfgen Aufgabönfräg&r an Verkehrs--
unlernehmen im Rahmen vor» Verkehrsverbünden - direkt oder über ei» 
ne für dio Verteilung zuständige ECnriohfung - echte nicht. eteüer-bere Zu
schüsse darstellen, wenn sie-dazu bestimmt sind, sficjemöin ©ine ausrei
chende Bedienung dar Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV zu 
gewährleisten. Dies.ist immer dann gegeben* wenn-die Zahlungen fahr-
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Obcrfitmir^lirnktfcm l'-;iu>jniiind 

planmäßig festgelegte Verkahrsangeboio zur ßadtonunn ctar Atl<jfmi«in • w.n.?Mü 
. heft betreffen. . »SinmaYiui.i 

Dies© Situation Isl bei der von innen geschilderten Saclilisoo gegc-jiMu» 
Die Zahlungen des ZV VRS an die VerKehtavefbundjjniornßhinon mm _ 
Ausgleich für nicht kostenadöquafe Tariferhöhungen sind doshalh l<öimt 
umsatesteuerbaren und -pfllortflgsn Ewgellö fm Rahmen aines 1.(?•:•• 

' stung&austeuschvei'hältnfsses, 

Dio geplanten Ausgleichszahlungen können somit ertrag- und umüfliwiinutfi-
lieh neutral erfolgen. 

MR freundlichen Großen 
Auftrag 
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Anlage 2 zur Ds. -Nr . 6 -12-11-1 .4 

Äktuaiisferunp der Vfts-zweckv^rf>anfls$at?:ur»ä 

§14 

Allgemeine Vorschrift über die, Anwendung (tlnaa 

Gern ftlnschst f töta rite 

1. Innerhalb des „Verbundgebtedes" dürfen PärSanenverkehrsIeistimgen 
fm ÖPNV nur zum GemelnseftafLstarlf des verkehrsvcrburidfia fthein-
Sieg (VRS-Tarif} In seiner jeweils gültigen und genehmigten fassung 
angeboten und durchgeführt werden, pie Anwendung des VRS-Tarif 
kann grundsätzlich eine gemelnwirtschaflillche Verpflichtung irr» Sinne 
des Artikels 2 Ht. e der VO (ßU) 137Ü/2ÜQ7 darstellen, die teilweise* in 
die öffentlichen QiensttefStimgsauffcräge (öDia) Zwischen den lof^len 
Aufgabentrögern und den verkehrsuntemehmen einbezogen ist. 

2. Mit der Entscheidung des Zweckverbandes Verkehr?verbünd Rhein-Siög 
über dte Fortschreibung des VWS-Tarir gemäß § 3 Abs. 3 dieser Satzung 
wird dör VRS-Tarif auf der Grundläge des Art, 3 Abs. 2 VÖ (SU) 

erstmals für die Tarlfanpasöung für das Jahr 2011 gemäß 
dieser Allgemeinen Vorschrift als Höchstterlf f̂ stgelftgt* Ste 2u diesem 
Seitpunkt wird der VRS-Tarif auf der Grundlage der bis zum ... 
geltenden Bestimmungen beschlossen. Der Zweckverband kann 
insbesondere aus allgemeinen politischen und/oaer wirtschaftlichen 
Erwägungen haraus im Rahmen der Allgemeinen VörschHf'6 tarifliche 
Verpflichtungen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 $m 2 der VQ (EU) 

festlegen und bestimmen, dass und in welchem Umfang der 
gemäß Abs, 3 erarbeitete Vorschlag der Verkehrsverbund Rnem-Sleg 
GmbH für' eine Tariffbrt$chrsipung nicht angewendet, afeo 
unterschritten wird. Die Ausgestaltung eines Ausgleichs für solche 
tsriflichen Verpflichtungen ist in den Abs, 7 bis 9 geregelt. 

3. - Der Zweckverband bedient; sich zur Wahrnehmung" seiner. Aufgaben 
nach § 3 Abs, 2 big 4 dieser Satzung der Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
GmbH, die den GemeinschaftStadf gemäß ihrem Geselischafisvertrög 
vorbereitet und fortbildet. Zu beachten (st hierbei, dass sich das? 

Tflriffaifdunganscht der Verbundverkehrsunteiriehn'iefi im 
Verkehrsverbund . Rhein-Sieg. nach den jeweiligen gssateHchen 
Bestimmungen (derzeit: § 39 pßftfG) richtet- Dio 
Verbundverkehräunternehmen höben per KüojMsrationsvertrag die» 
Wahrnehmung der Aufgabe Festsetzung und Änderung des 
Gemelnschsftstarlfs auf die Verkehrsvarbund Rhein*$teg GmbH 
übertragen. Die Verkeftrsverbund Rhein-Steg GmbH wird gsmaß der 
"Richtlinie zur Tarlffortschrelöung und zur feerechnung vern 
Ausgleichleistungen nach § 14" in Abstimmung mit den 
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VerfaundvarkehrsünternaJimen dam Zweckverbdiuf Vorkwhreverbunrt 
Rhein-Sieg einen Vorschlag für eine TarifFnitschröibung unterbreiten 
Die hieitu erforderliche Zustimmung der Ver&urtdvörkehreuntemenmcm 
2ür Tc?nffestseKung und--fortschrelbuna erfolgt über den iäütrnl der 
GmbH, in dem alle Verbundverkehrsuntemehmen Mitglied sind. 

4. Die Erlüäe.aus der Anwendung des Geroemschaftstarifs stoben im VRS 
den Verkehrsuntemehmen «Is Betreibern der P$r$önenverkehradleriste 
zu, Die Verbandsmitgiieder und der Zweckverband VäfM\rsverbund 
Rhein-Steg werden bei der Vergabe vpp Verkeh^dtanstlslstuno^n dla 
Erlösverantwörtung aus der Anwendung des GemeinsehflFte^rlfs 
grundsätzlich bei den Verkehrsunterrtehmen befassen. 

5. Die Aufteilung der Erlöse aus der Anwendung des (S^rnölnschaftstartfa 
erfolgt dtskrtminlerungsfref durch die tförkellr&verbund Rhein Sie« 
GmbH. Grundlage ist der jeweils, gültige Kinnahmeraufteiiunr^nferi n ^ 
den jed&s Vörkehreunfcernehmen zu unterzeichnen hat. Die ätfratungs-
und entscheidungsverfahren zur Aufteilung der Fahrgelder«!.*? erfolgen 
ausschließlich Ober den Beirat der verkehr$ünt«rneftmen, 

6- de VRS GmbH stellt über den Beschluss ihrer 
Geselischafterversammlung Sicher, dass eine diskriminierungspfeifc 
Mitgliedschaft im Beirat gewährleistet ist, 

7, Gemäß § 13 Ab?, I dieser Satzung ist' diö finanzielle Abwicklung 
Verkehrsleistungen bei innei-Inkaten Verkehren alleinige Angetegcnheife 
des Aufgabenträgers. Bd interlokalen Verkehren gemäß % 13 Ab.-?, 2 
dieser Satzung findet eine pauschalierte Äufwandabdeckung zwischen 
den beteiligten Auföabentr%em statt, Dementsprechend salten 
Ausgle/cfispfflchten gemäß Abs. 2 grundsätzlich ebenfalls von den für 
den ÖPNV sowie den SPNV zuständigen Aufgabenträgern im Rehmen 
von zwischen ihnen und den Verbundveric$hreunternehinen bilateral 
abgeschlagenen öDIa abgewickelt werden. Im Fall von 

... üweckverb^ndsangehqrigen Aufga bert trägem, die mil Sie bedienenden 
Verbundverkehrsunternehmen, keinen öDIa vereinbart haben, oder 
wenn Aufgabentrüger bzw. sonstige ausglelchsoewättröndö 
Gebietskörperschaften nicht'. Mitglied des . Zwftckverbanüös 
Verkehrsverbund Rhein-Sieg sind, wirkt der Zweckverband auf den 
Abschluss entsprechender Äusg'ielchsregelungen zwischen diesen und 
den Verkehrsunternehmen hin, 

S. Wenn der Zweckverband ab 0i .0 l .20n eine tarifliche Verpflichtung 
gemäß Abs. 2 erteilen sollte, .gewährt er den Verkehrsunternehmen auf 
Antrag einen Ausgleich gemäß AbSi 9, es sei denn,-ein Ausgleich fgu- die 
tarifliche Verpflichtung ist In die öDla der lokalen Aufgabenträger -
Kreise und kreisfreie Städte - oder sonstiger ausgteichs?gew#hrender 
Gebietskörperschaften mit den Verkehrsuntemehmen einbezogen, Das 
Verbundverkehrsunternehman hat bei der Aittffltgscellung. 
nachzuweisen, dass kein« Ausgleichsleistungen von einem anderen 
Aufgabenträger öder einer sonstigen susgleiehsgewährenden 
Gebietskörperschaft iiML^löejL^filä..gewährc werden. Hierzu kennen 



13-MRR-2012 10:06 

EMPFANGEN 13/83/2812 18:19 
ZWECKUERBfiND NUR S.09/21 

entsprechende Erklärungen der AUfgabenlTagcY tiJrw. ggf, betrüffciHir 
sonstiger Gebietskörperschaften vorgelegt werden. 

9, Der Ausgleich gemäß Abs, 8 Ist beschränkt auf defi yornflß den 
nachfolgenden Vorschriften Xu ermittelnden (Differenz-JBotr&y, Die 
Berechnung', und Ermittlung der Ausgtelchsheträ'ge Erfolg t pnband der 
vorgaben des Anhangs der va (t=uj Nr, iWOpMi, Dm 
AusgleJchsbetrag bemisst sich nach der Differenz zwischen den 
Einnahmen* die sich suf ßäsis des jeweils letzten vor einer tariflichen 
Verpflichtung gemäß Abs. 2 geltenden Tarifs multipliziert mit üw\ nach 
der ^Richtlinie zur Tariffortschreibung und zur Berechnung von 
Ausgleichsleistung nach' § IA" berechneten morfifistierißn 
AuftoandsincteX ergeben, und den Einnahmen, die sich auf ßssis des 
Nöchsttaflfs ergeben. Der Ausgleich ist zur Vermeidung eindr 
Überkompensafeion begrenzt auf den Pifferenzbatrag j^MJlßfc&Llriöitü 
für dla im VRS erbrach^ Verkehrsfei^nqen zu den für die Erbringung 
der Verkehrsleistung erforderlichen Kosten d«s Unternehmens 
zuzüglich eines angemessenen Gewinns. Weil davon ausgegangen wird, 
das? die vom Zweckverband %w gewährenden Ausgieidis^hlungen 
keine Umsatzsteuer auslösen, Sind bei den vorstehenden'Parametern 
Nettobeträge anzusetzen.' Einnahmen und Kosten der 
Verbundverkehrsunternehmen sind durch eins unabhängige vom 
Zweckverband zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft *u 
testieren. Die Details der Antragstellung und des 
Serechnungsvarfahrens sind in der "Richtlinie zur Tariffortschreibvns 
und zw Berechnung von Ausgjeichslalstung nöch § 14" geregelt 

10, Soweit der Zweckverband VRS Ausgleichszahlungen n&ch Abs, 8 zu 
(eisten hat, ist von den VerbandsmltgltedErn eine gebietskörperscharu* 
und somit verursachungsgereqhte Umlage zu erbeben, soweit dfcm 
Zweckverband andere Finanzmittel nicht tur Verfügung stehen. 

11, Oer Zweckverband wird die zuständigen Aufgabenträger und sonstige 
öiusglelchsgewöhrende Körperschaften über die Fesl;ieguno von-
tariflichen Verpflichtungen unterrichten, er wird diejenigen 
Aufgabenträger und sonstigen ausgleichsgewcihrenden Körperschaften 
zudem unterrichten, wenn • gemäß den • Abs, 8 • und •& 
AüsglGiehslä'i'stungen für Verkehrsleistungen, (n ihrem GeipkH" gewährt 
werden. 

1 Wenn lite Abs! i'omumgsan Itaßd kei» pasliivos Urjcbnis hvßl (1er UtaSnrzSlciior lipbe« fwilis, ist die 
l!<u mulicmiig itiV^niswscii 



EMPFANGEN 13/03/2012 10:19 
13-MRR-2012 10=07 ZUiECKUERBAND NUR S. 10/21 

Anlage 3 zur Ds . -N r . 6 -12-11-1 .4 

l^tm^x^L^mi} v _____ 

v i - Ot* verkehrsuntemehmen haben vertraglich dar Verkehrsvcrhuiui khuin-

(tWiimltertJ Üclutai: NirM i tut, 
1 HfcM wfichrMliuii 

Grundlage -. 
&$sehluss der Verbandsversammlüng dos ZWöCkvütbandwü 
Verkehi'sv&rUüJid fchein-Sleg (?.V VAS) vom üy.Q'/^-OlÜ. Dift korikrüCc 
Einbeziehung der verkehrsuntemehmen erfolgt dabei durch dun ueimi «ie» 
VRS GmbH, 

2. Der Zweckverband VRS kann Vorgaben maehun- (yyl, g H Ate. A), 
insbesondere beschließen, dass d«r. Vorschlag düjr VHS GmbH für <:-me 
tfiriffortßehreibung unterschritten Wind (tarifliche Verpflichtungen) 

3. Dört Ausgleich fQr tarifliche Verpflichtungen Wickeln grundsätzlich die für 
den ÖPNV ynd SPNV zuständigen Aufgabenträger ab, Der gwackverband 
VRS gewährt einen Ausgleich rör tarifliche Verpflichtungen nur in den in 
§ 14 Abs, »• dargestellten Pölten, Ole nächFoigertden'ßestimmurtü'irt *~Hen 
das Verfahren zur Ermittlung dieses Ausgleichs dar. 

B. ft.tettommflftitt.«u.r konkreten. Höh».äg&AussMi&a 

a Die Ermittlung des konkreten Ausgleichs -erfolge auf der Oron<n»ö*f flo? 
tatsächlich Im Abrechnungszeltraum ^geschiedenen esinwhman Er 
bemisst sich nach dar Ölfferen? dieser annahmen und den Etahahnw, .. 
die sich auf Baste des teteten w einer tariftlchun VfifpRichCortfl ̂ iUinäen 

- - Tarife- muUlpUxiert- mll einem modifizierten AufwandSindex ergibt. Dei., 
modifizierte Aufwandsindax bemiseli sich nach einem Anwandelnde«, der 
durch einen Aufwandfortschrelbungsfaktor multtölEtlart wird,' Der 

•Aufwandsirtdex erfasst die nach Kostengruppen <j|BterenWerten und 
• ' Richteten " Ko?te'nsteig'enjrigen an * ÖPNV gem. Anlage 1 des-

- - •• •» ,.Ertde?;b?ssi<5rtW. '• TPriffortschrelbUngsverrihrsns;'-; nach,- Ziffer".'. 1.. ,.,Oe'r, 
Aufwandfortschrelbungsfaktor ermittelt sich nach dem Verhältnis von 500 
*M dem durchschnittlichen Aufwanddsekurtgsgrsd alter im Verband 

' deutscher' Verkehrsuntemehmen ' £vDv) " ' veitreMnen 
Verkehrsuntemehmen* Maßgeblich ist der jeweils zuletzt veröffentlichte 

- . . Jähreswert des yoV, _ . . . 

•'s. Der auf dieser Grundlage zu ermittelnde Ausgleich gilt i>is sur nächsten 
beschlossenen TpHtortechrelbung. wenn es im rühmen des-Verfahrens 
rur Festlegung der nächsten Tarifförtschreibung wiederum elfte Olff&Nini 
mischen der nach dem modifizierten Aufwandsindex . ermittelten 
Tariferhöhung tatsächlich beschlossenen Tariferhöhung Sibt, ist der 
Ausgleich gemäß Ziffer 4 neu %u ermitteln 

1 
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( 

Zur Vermeidung einer öbei'KOfflßönastion t̂ i tuiv Aussticuch mif <!tin 
Dlfferensbefcrag zwischen de«. jsuöesthiedftnen Emnghmcin mui den 
tatsächlichen, für die Erbringung der Verkehrsleistung oi1wdcn1Wwft 
Kosten asgi. eirnsg angemessenen Gewinns begrenzt. 

Ci Vorfahren. otr . Bcantritfluafr; und... .. AtorashMüm—äüX 
AU8q>eichste?pti|nq ̂ 6WiA Na^hwefgBfiichtgJi 

:Der Ausgleich r?t von den VU beim ZV Verkahreverbund Rhein-Sieg *tf 
beantragen- Der Antrag ist spätestens bis 31.03. des auf das iühf, (ü'1 

weiches ein Ausgfefehsansi?ruch geltend gemacht wird, folaanden Jahres 
äu steifen, 

Die Kontrolle eirnsir möglichen Überkompensation eri'oisfc auf dec Grundlan« 
einer Trannungsrechnung für die im VRS vom antrsptdletoUm 
Verkehrsunternenman erbrachten Verkehrsleistungen. ß©j der Erstellung 
der Trannungsrechnung sind die Vorgaben der Ziff. 5 das Arthur, der VO 
(EU) Nr. i3?o/2üö"? JU • beachten, zur' Vermeidung _ VQI> 
<£uersubvention[erünflert sind insbesondere dis .Schlüsselungen für diu 
Zuordnung nicht direkt zurechenbarer Aktiva, Gemeinkosten und «trägs 
in der Thsmnungsrethnung KU erläutern. Die Trenrwngsrecfmung Ist auf der 
Grundlage des Jahresabschlusses für d$# Jahr, fOr welche» der Aussah 
beantragt wurde, ?u- erstellen, in der TrermungSnschnung sind 
auszuweisen; 
Kosten für die Im VRS erbrachten Verkehrsielstunßen tn AbQrenaung von 
außerhalb des VRS erbrachten Verkehrsleistungen sowta sonstwer. 
Geschäflsberataiien, 
erlöse für die Im VR$ erbrachten Verkehrsleistungen in Abgrenzung von 
außerhalb des VRS erbrachten Verkehrsleistungen sowie sonstiger 
Geschäftsbereiche; dies echlleßt neben dert Tarife* inn&hmen pucn die 
Ausgtelchstelstungen nach S n a ÖPWVQ NRVV, faw,_S 45a PBefG und die 
PöhrgelderStattungen nach | 14S SGB IX und sonstige 

' AußöMchsfglstun^ert von Aufgabentrggern sowie sonstig« Erlös« <u. a. 
Eritf$*aus ReJclameflächenverffiistung Von Omnibussen, Gewinne aus dam 
Verkauf von . gebrauchten Omnibussen, ertr&Qfl aus 
Versrcherunggentsch^dlgungen für Unfallschäden) mit ein, 
Als angemessener Gewinn.ist it Anhang.Nr. $ der VO 1370/2007 «in« 
branchenübliche Kapitali^ndite zu varstenen, die auf der Grundlage des 
betriebsnotwendigen Kapitals zu ermitteln ist für deren Ermittlung polten 
die 'Leitsätze für dte Pre[sermittlung auf Grund von Selbstkosten- {ISP)" 
entsprechend herangezogen werden, einzubeziehen sind dabei 
kalkulatorische ZInsän und kalkulatorische Wssniskosten, 
ZusätPfiche einselwagnisse sind in der Höhe konkret su begründen und pu 
bestimmen. 

£ur Anreizsetzung derf d*s Unternehmen einen Gewinn, dßf die nach 
Ziffer 8 ermittelte angemessene .Kapitalrendite um maKlm&l vl«r 
Prözentpunfchs uberschreitet, behalten. 
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10. Trennungsrechhunö Sowie Ermittlung C!ÜS betrlebsnotwcndlgün KnjifUnls 
sind durch einen vön d$r v"erhundgüsnfischaft tu toraidlttndnn 
Wirtschaftsprüfer zix bestätigen. Die T&statfi sind gemeinsam mir tk:ro 
Antrag (zföfer ?} einsureicrien, 

ü . Der Zweckverband wird die uist'&idigan AufyabenMtgui' und mmUW 
ausgJeich*gew£hrende Körperschaften über die f-"estl<Hiljn<i von tarifliche! .t 
Verpflichtungen unterrichten. Er wird diejenigen Aufgabentröger und 
sonstige ausglelchsgawähranda Körperschaften audtjm unterrichten, wenn 
gemäß § IA Abs. 8 und 9 Ausgielchslelstunaeii für VerkGhrsiiMstiinüört 
ihrem Gebiet gewährt werden. 

3 
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Herr Bosbach erklär t , dass der Rat der Stadt Monheim ihn beauftragt habe, eine Er
klärung zu diesem TOP dahingehend abzugeben, dass s ieh 'd ie Stadt Monhe im als 
Vol lmitgl ied des V R S nicht gegen eine Einführung des SozialTickets sperren würde . 
Man sei über die Tatsache erstaunt, dass .man nicht wie die anderen Gebietskörper
schaften a m 9. September 2011 von der VRS G m b H zur Einführung des SozialTickets 
angeschrieben worden se i . In einem Ausschluss sehe man eine Diskriminierung und 
ein© Beschneidung der Mltglledsrechte im V R S , Die Stadt Monheim möchte an de r 
Einführung des SozialTickets im VRS beteiligt werden und werde dafür al le notwendi
gen Voraussetzungen schaffen. 

Herr Dr. Schmidt -Fre i tag hält eine Tei lnahme für mögl ich, wenn die-Stadt Monheim 
für ihre Berecht igten einen entsprechenden Ausgleichsbetrag aus der Fördersumme 
des Landes für den Kreis Mettmann leisten würde. 

Herr Jaeger weist darauf h in, dass die Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises von de r 
Auskömmlichkei t des Tarifs noch nicht überzeugt sei", Man führe- diesbezüglich mi t 
dem VRS noch Gespräche, um weitere Informationen zu erhalten, die es ermögl ichen 
würden, den zuständigen Kreisgremien die Einführung des SozialTickets empfehlen 
zu können* 

Die Beschlussfassung. über die Einführung eines SozialTickets wird bis zur nächsten 
Sitzung der Verbandsversammlung am 09.12*2011 vertagt. 

1.4 Anpassung der Satzung des Zweckverbandes V R S an die Vorgaben der VO 
(EU) 1370 /2007 
4 . Satzung zur Änderung der Zweckverbandssa tzung des Zweckverbandes 
Verkehrsverbund Rhein Sieg 
Drucksachen Nr. 6-12-11-1.4 

Die Verbandsversammlung beschließt; 

Die Verbandsversammlüng beschließt unter dem Vorbehalt der Zw» 
Stimmung der Mitglieder des Zweekverbandes VRS die a& An lagen 2 
und 3 beigefügte Änderung des § 14 der Zwacfcvg rüändssatzung für 

" • den Zweckverband Verkehrsverbund R h e ü m - S l e g , " 

. Grundlage für den Beschluss bilden die §§ 7, %,9 und 20 des Geset- -
zes über kommunale Gemefnschaftsarban: (Gk<5 NffcW) in der Fassung " 
der Bekanntmachuing vom 1. Oktober 3,07$.(GV. NföW. $< 621) zuletzt ' 
geändert durch Gesetz vom S. Um 2009 •(BVMRW. S. 2SS F berichtigt 
QV. NRW, 5. 326) In Verbindung mit den §§ '7 und 41 Abs;« X Satz 2 
Buchst, f der Gemeindeordnung für das Land Wordrhein-Westfalen • 
(GO NRW) in der Fassimg'der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(SV. K R W . S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2 0 ^ 
(QV. NRW* S. 271J. 

Die Änderung der Zweekverbandsaateiirtg für den Zweckverband Ver
kehrsverbund Rhein-Sieg tritt am Tage nach Bekanntmachung In 
Kraft. 

Abst immungsergebnis _ einst immig 

Anmerkung: 

Der kursiv gedruckte Tei l am Ende des. zweiten Absatzes des-Beschlusses wurde g e 
genüber dem Beschlussvorschiag redaktionell geändert . 

Niederschrift der Sitzung der Verbandsversammlüng vom 30':09-2011 Seite 5 
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Die Anlagen waren Bestandteil der Beschlussvoriage und sind der Niederschrift n icht 
mehr eis Anlagen beigefügt. 

2.1 Antrag der Stadtbusstädte auf Vol imitgl iedschaft im VRS 
Drucksachen Nr- 6-12-11-2.1 

Herr Dr, Schmidt-Frei tag erläutert ergänzend zu der Vorlage, dass die Frage der A n 
rechnung der S i tze der Stadtbusstädte auf die Zah l der Sitze des jeweil igen Kre ises 
sehr problematisch se i . Man habe VRS-sei t ig noch keinen Vorschlag unterbreitet, wei l 
man zunächst die heutige Diskussion abwarten wol l te. 

Herr Kolvenbach bittet darum, den Fraktionen weitere Informationen über die G e 
spräche mit den Stadtbusst'ädten zukommen zu lassen, damit man die Themat ik in 
den Frakt ionen entsprechend behandeln könne. 

Herr Zorn erklär t , dass die Einwohnerzahlen nach mehrheitl icher Ansicht der " S P D -
Fraktion nicht sowohl -der Stadtbusstadt als auch dem jeweil igen Kreis angerechnet 
werden dürf ten und damit doppelt bei der Sitzvertei lung berücksichtigt würden. Es 
dürfe auf keinen Fall zu einer Benachteil igung der Kreise ohno Stadtbusstädte k o m 
men. Es stelle sich auch die Frage, ob die Rotation der Städte im Rhein-Er f t -Kre is 
dann noch funktionieren würde. 

Herr Pohlmann bittet darum, eine Beschlussvorlage über die Vollmltgi iedschaft de r 
Stadtbusstädte vorab mit den Fraktionsvorsitzenden abzust immen, um die of fenen 
Fragen im Vorfeld klären zu können. Er bittet außerdem in der Niederschrift f es t zu 
hal ten, ob seine Ansicht zutreffen würde, dass der Kreis Euskirchen nach Abzug de r 
Einwohnerzahl der Stadt Euskirchen nur noch e inen Si tz in der Verbandsversamm
lüng habe, während der Rhein-Erft-Kreis auch nach einer Anrechnung der E inwoh
nerzahl der jewei l igen Rotationsstadt weiterhin fünf Si tze in der Verbandsversamm
lung habe. 

Anmerkung,; 

Nach dem Bevölkerungsstand zum 31.12.2010 hat der! Kreis Euskirchen bei 
190,962 Einwohnern auch nach Abzug der 55.620 Einwohner der Stadt E u s 
kirchen einen Anspruch auf zwei S i tze. - - - - - - - — 

Der Rhein-Erf t -Kreis behält mit 464 .130 Einwohnern auch bei einem A b z u g 
von."44'.26Q. Einwohnern der Stadt Brühl oder .57,922 Einwohnern der S t a d t 
Hürth-oder-35.116 Einwohnern der Stadt Wessel ing seine 5 Sitze. * " ! " ' ' 

Nach Meinung von Herrn Beu dürfen die polit ischen Mehrheitsverhältnisse in den be 
troffenen Kreistagen durch zusätzliche Sitze für die Stadtbusstädte nicht ver fä lscht 
werden.' Viel leicht sollte man' vor einer Entscheidung die'-weitere' Entwicklung " d e r 
Verbundiandschaft abwarten. 

Herr Modrig weist darauf hin, dass der Zweckverband nach der Änderung der gese tz 
lichen Grundlage a u f d i e Anträge auf Voümitglfedschaft reagieren müsse. 

Herr Bortf isz-Dickhoff erklärt, dass man alternativ auch über eine Erhöhung der M i t 
gl iederzahl nachdenken müsse, um alle Möglichkeiten abdecken zu können. D a s 
Problem müsse spätestens bei einer Neustrukturierung des NVR .gelöst werden. 

Herr Schmi tz begrüßt die Erweiterung des Zweckverbandes VRS durch eine Au f 
nahme der Stadthusstädte, Er halte eine vorübergehende Aufstockung der G e s a m t 
mitgl iederzahl bis zur Schaffung einer neuen Verbundstruktur bzw. bis zur nächsten 
Kommunaiwahi für überlegenswert, um so den Wegfal l bestehender Sitze zu v e r m e i -

Niederschrift der Sitzung der Verbandsversammlüng vonTäü^TiÖll^ 
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16. September 2011 

Allgemeine Vorschrift „Tarifanpassungen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg" 

Sehr geehrte Frau Udelhoven, 

zu den von Ihnen übermittel ten Fragen im Hinblick auf die Anpassung des § 14 

Zweckverbandssatzung VRS nehmen wir wie folgt Stei fung: 

Mit der Allgemeinen Vorschrif t „Tarifartpassungen im V R S * werden alle Verkehrsuntemehmen, 

.einschließlich der SPNV-Verkehrsunternehmen zur Einhaltung des Gememschaftstarifes 

verpfl ichtet Die Fortschreibung des Verbundtarifes erfolgt in der Regel jährl ich, Zur Ermitt lung 

" des" neuen Tarifniveaus haben sich der Beirat und d ie Zweckverbandsversammlung auf ein 

standardisiertes Tarlffortschreibungsverfahren verständigt . Eine Vorabst immung mit 

"empfehlendem Charakter für den Beirat und die Zweckverbandsversammlung findet über den 

•'• "Tarifbeirat (§ 7a Zweckverbandssatzung) s ta t t Anhand der Ergebnisse des indexbasierten 

. Fortschreibungsverfahrens erfolgt die Anpassung des Verbundtar i fs . Eine Festlegung unterhalb 

des von den Verkehrsunternehmen geforderten Tari fniveaus, basierend auf den Ergebnissen des 

-.-Jndexbasierten Tariffortschreibungsverfahrens, enthält eine gemeinwirtschaftl iche Verpf l ichtung, 

die Tarifpflicht, die aile Verkehrsuntemehmen gleichermaßen trifft. Damit haben grundsätzlich 

auch alle Verkehrsunternehmen einen Anspruch auf eine Ausgleichsregeiung. Eine Ausgrenzung 

derSchfenenpersonennahverkehrsunternehmen wäre ein Diskriminierungstatbestand, 

Ein Ausgieichsanspruch gegenüber dem ZV VRS bzw. se iner Verbandsmitglieder kann al lerdings 

nur dann entstehen, .wenn ein SPNV-Unternehmen dazu den entsprechenden Antrag stel l t . „ M t 

der Antragssteilung verbunden ist d i e t 0 % n j e g y o ^ ^ l l ^ f reieya.nten. Ertrags- und Aufwandsdaten, 

" ' da " : a n o ^ f a j 5 ^ der ' ' Aufgabenträger '^ZY. „,VR§,...MQi&* A e u r t e j J m . , &>nn, ob.. tatsäcHicr t* 'e in 

Äusg le fchsans^^Jbes te .h t oder möglicherweise eine Überkornj^ensatlon vorhanden ist. Aus 

S i c h r e r Verbundgeseilschaft is t -d ie E i n t r i t S a h r s c h e Risikos min imal . Zum 

Sie erreichen uns über; Appelihofplatz; Unlen 3,4,5,16,18 * Neumarkt: ünien 1,7,9 » Bahnhof Köln Hbf: DB 

Vorsitzender des Vorstehender der Geschäftsführung: ' Amtsgericht Köln Sparkasse KölnBonn 
Aufsichtsrates: Gesellschafterversammlung: Dr. Wilhelm Schmidt-Freitag HRB 16883 Konto 4442 034 
Dietmar Tendier Rolf Menzel- Dr. Norbert Reihkober USt-IdNr. DE 122660253 BLZ 370 50198 
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Einen wurde über das indexbasierte Tarifanpassungsverfahren eine für Be i ra t und 

Zweckverbandsversammlung nachvollziehbare transparente Grundlage geschaffen. Gewicht iger 

ist jedoch die Tatsache, dass die SPNV-Verkehrsunternehmen aus Wettbewerbsgründen kein 

Interesse haben werden, ihre Zahlen gegenüber den Bestellern - hier ZV VRS bzw, Z V NVR -

offen zu legen. DB Regio als das größte Verkehrsunternehmen im Schienenpersonennahverkehr 

in Nordrhein-Westfälen hat dies in der Vergangenheit nie getan und wird dies auch zukünf t ig 

versuchen zu vermeiden. Zudem schätzt die Gesd t f ft^hru^^ > m 

R h e i r i l a n c U o j i ^ 

auskömmlich finanziert ist. 

Sol l te es trotzdem zu dem außergewöhnlichen Fall kommen, dass d ie SPNV-

Verkehrsunternehmen einen Ausgieichsanspruch gegen den ZV VRS bzw. ZV NVR geltend 

machen, haben wir in einer Modellrechnung ermittel t , welche finanziellen Konsequenzen 

(ümlagebetrag) für den Rhein-Sieg-Kreis ais Mitglied des ZV V R S damit verbunden w ä r e n . Dabei 

s ind wir davon ausgegangen, dass bei einer vom Beirat geforderten 3 %Igen Tar i fanpassung die 

Zweckverbandsversammlung nur einer zwei prozentigen Fortschreibung zust immen wü rde . Dies 

bedeutet bei einem Ertragsvolumen von etwa 500 Mio.. Euro jähr l ich, dass der Ertragszuwachs 

nicht 15 Mio. sondern nur 10 Mio. Euro ausmachen würde. Mithin bliebe ein Ausglejcjhsögtrag 

von Insgesamt 50 Mio. Euro. Davon entfielen auf die SPNV-Verkehrsunternehmen Im Z V VRS 

e t w 7 l , l EUTOTBSOT fiktiven Ausgteichsbetrag für alle SPNV-Verkehrsunternehmen im 

Kooperationsraum haben wir anhand der Zugki iometerleistungen, die derzeit im Verbundraum 

erstellt werden, auf den Aufgabenträger Rhein-Sieg-Kreis geschlüsselt Danach entfal len auf den 

Rhein-Sieg-Kreis etwa 3,5 Mio. Zug-km (19,9 % ) . Daraus resultiert dann ein f ik t iver Aus

gleichsbetrag in Höhe von ca. 228.000,00 Euro für den Rhein-Sieg-Kreis (RSK), A n h a n d des 

gewählten Beispiels wird deutlich, dass die finanzielle Belastung des RSK überschaubar bl iebe. 

Eine Anpassung des . § 14 der ZV-Satzung .an die Verordnung (EU) 1370 und dan darin 

. vorgesehenen Instrumente ist erforderlich, weil die heut ige Regelung des § 14 der ZV-Sa tzung 

noch auf die EU (VO) 1191 abstellt. Ailein um die erforderliche Rechtssicherheit f ü r aile 

Beteiligten herzustel len, ist eine Anpassung überfäll ig. Wir hoffen, dass mit diesen ergänzenden 

Ausführungen die noch bestehenden Unklarheiten ausgeräumt werden konnten. - • 

Mit freundlichen Grüßen 
Verkehrsverb/md Rhein-Sieg GmbH 


